
 

Beschlussempfehlung und Zweiter Bericht 

des Hauptausschusses 

zu dem Gesetzentwurf 

der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP  

für ein Gesetz zur Änderung der Artikel 21 und 109 der Verfassung des  

Landes Hessen (Aufhebung der Regelungen zur Todesstrafe) 

Drucksache 19/6239 zu Drucksache 19/5712 
 
 
 
A. Beschlussempfehlung 
 
 Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum einstimmig, den Gesetzentwurf in drit-

ter Lesung unverändert anzunehmen. 
 
B. Bericht 
 
 1. Der Gesetzentwurf war dem Hauptausschuss in der 136. Plenarsitzung am 25. 

April 2018 nach der zweiten Lesung zur Vorbereitung der dritten Lesung über-
wiesen worden. 

 
 2. Der Hauptausschuss hat sich in seiner Sitzung am 22. Mai 2018 mit dem Gesetz-

entwurf befasst und ist zu der Beschlussempfehlung gelangt. 
 
 
Wiesbaden, 22. Mai 2018  
 
 

Ausschussvorsitzende und Berichterstatterin: 
Karin Wolff 
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